
B E S C H L U S S V O R L A G E TOP:
öffentlich

Reservierung eines Kostenbeitrages zur Schulung von Mitgliedern des 
Integrationsrates

Beratungsfolge:

Datum Gremium

01.02.2023 Integrationsrat

 

Beschlussvorschlag: 

Der Integrationsrat stellt  500 € seines Budgets (Produkt 1.01.01 Politische Gremien -
Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen) für die Teilnahme an Seminaren mit
Bezug zur Integrationsratsarbeit zur Verfügung. Die Bewilligung erfolgt durch das Büro
des Bürgermeisters nach den in der Begründung erläuterten Regularien. Eine Auszahlung
kann vorbehaltlich der Beschlussfassung und Genehmigung des Haushalts 2023 der Stadt
Gummersbach in seiner endgültigen Fassung frühestens ab ca. Juni 2023 erfolgen.

Begründung: 

Aus  dem Kreis  der  Mitglieder  des  Integrationsrates  wurde  der  Wunsch  geäußert,  an
Seminaren oder Schulungen z.B. aus dem Programm des Landesintegrationsrates NRW
teilzunehmen.  Die  im  Beschlussvorschlag  genannte  Summe  aus  dem  Budget  des
Integrationsrates der Stadt Gummersbach soll  daher für Fortbildungszwecke reserviert
werden.

Es werden jeweils bis zu 50 € pro Person als Zuschuss zu den Teilnahmegebühren und
maximal 50 € pro Person als Zuschuss für die Fahrtkosten ersetzt. Die Kostenübernahme
erfolgt nach Antrag im Büro des Bürgermeisters, von wo die Zusage zur Teilnahme in der
Reihenfolge  der  eingegangenen  Anträge  erteilt  wird.  Die  Auszahlung  erfolgt  nach
Einreichung  der  Rechnung  mit  der  Teilnahmebestätigung.  Werden  die  verfügbaren
Restmittel  durch vorliegende Anträge aufgebraucht,  erfolgt  die  Zusage für  die  jeweils
größtmögliche Nähe zur Integrationsratsarbeit.
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